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Provinztalblatt
d e r badischen Pfalzgrafschaft

N ro 26 . Mittwochs den 28"« Dezember 1803 .

Landes » Verordnungen .

^ § -Ine kurfürstl . Durchlaucht unser gnädig¬
ster Herr haben wegen Bestellung des Lehe»-
gerichts in sämtlichen Kurlanden , nachdem in
dem iren Organ . Edikt die St . R. Leitung des
Lehenswesens bereits bestimmt worden , zu
verordnen gnädigst geruhet :

<0 Daß wegen der herrschaftlichen oder kirch¬
lichen Bauern - Le he n . deren Leitung in
gedacht erstem Organlsakions - Edikt dent zwei¬
ten Senat der Hofrattiskollegien Unserer drei
Provinzen anvertraut ist , der ordentliche Ci«
vilqerlchtsstandder Güter und derErblehenlente
auch , wie es schon vorhin mehrcsten Orts üb¬
lich war , dem Rechrserkenntniß über diese Le¬
hens - oder eigentlichen Erbpacht- und Jins-
Verhältniffe gewidmet sey und bleibe , itaß
dagegen

b) über die Ritter - und Kammer - Le¬
hen , deren staatsrechtliche Leitung in mehr-
gedachtem ersten OrganlsationS - Edikt dem
ersten Senat Unserer Hofrathskolleglen anver,
traut ist , die Lebengerichtsbarkeit zu
verwalten in Unseren sämmtlichen
kurfürstlichen Landen ohne Unter¬
schied der Provinzen , denen die Le¬
he nöbarkeit anhängig ist , allein bei
Unserm H ^ fgericht zu Rastadt ln er¬
ster Instanz stehen solle , von wo übri¬
gens der Appellationszug , in dielen wie inan-
der« Sachen , an U iser Oberhofgericht geht.
Eö versteht sich jedoch t

c ) diese auf Unsere sämtliche Lande cnen-
dirte Lehengerichtsbarkeir Unteres Rastadrer
Hefgerichts nur von wahren Lehen S st r i r-
tigkeiten , (cs 'ists vere feudalibus ) indem
gemeine Rechcssirittigkeiten bloö dadurch , daß

sie ein Lehen zum Objekt haben , (caukoo tea»
darum civiles ) der ordentlichen Gerichtsbar«
keit der Provinz nicht entzogen werden kön¬
nen und sollen . Ucbrigenö ist

d) bei der Verhandlung dieser Lehens»
strittigkeiten künftig diejenige Prozeßordnung
zu beobachten , die Wir Unfern sämmtlichen
Obergerichten vorzuschreiben im Begriffe ste«
hen ; für das Verflossene aber , mithin für die
LehrnSstrittigkeiten,welche schon vorher ln Ver«
Handlungen gelaufen sind , ist jedoch mit genüg¬
samer Sorgfalt , daß keine wesentliche Pro-
zeßerforderniß versäumt werde , der bisher da¬
bei beobachtete Prozeßgang bis zu dem Ende
beizubehalten .

Es wird daher dieses zur Nachricht, und
Nachachtung andurch bekannt gemacht .

8erenissimu» bl ' eAur haben unterm 6ten
August d. I . G.R N . 4235. in Betreff der Ab¬
zugs - und ManumissionS - Gebühren im obern
Fürstenthum nachfolgendes gnädigst resolvirt :

») Wegen den besonder«, rüksichtllch deö
Abzugs » Gebühren - Bezugs ln dem obern Für»
stenkhum eristlrendeu Verhältnissen sollen di«
bereits mit auswärtigen Staaten und mehre¬
ren Reichsständen abgeschlossenen Konventio¬
nen weder auf gedachtes Fürstenthum erstrekt,
noch auch soll dasselbe bei künftig erst noch ab»
zuschließenden derartigen Vertragen mir eingc-
schkossen werden .

b ) Dahingegen wollen Höchstdleselben den
Abzug zwischen dem ober» Fürstenthum und
ihren sämmtlichen übrigen . Kurlanden hiemit
aufhcben , dabei jedoch noch die in der badischen
Markgrafschaft bereits In ähnlichen Fallen be¬
stehende Modifikation beifügen , daß gegen die
zum unnachläglichen Selbstbezug der Abzugs -
Gebühren berechtigten Korporationen , welche



ft cf) zu dieser wechselseitigen Abzugs -Befreiung
nicht verstehen sollte » , dieselbe von den übri¬
gen LandeStheilen , ebenfalls nicht beobachtet
werden solle .

c ) Endlich wollen Dieselben den in dem
ober » Fürstenthum noch bestehenden Amts -
Abzug , als eine für dasselbe sehr drückende
Einrichtung , hiemir ebenfalls für die Zukunft
cessiren laßen .

Seine kurfürsil . Durchlaucht unser gnädigster
Herr haben über die Frage : Welche Satisfak¬
tion ein als unschuldiger Theil abgeschiedener
Ehegatte von dem Vermögen des Schuldigen ,
nach den mancherlei Scheidungsfällen zu for¬
dern habe , nachstehende authentische Ausle¬
gung mit Erstreckung der Wirkung derselben
auf alle Ehen evangelischer Personen der saiiit -
lichen kurfürstl . Lande zu erlaßen gnädigst
geruht :

I ) In jedem Fall , wo ein Ehegatte durch
irgend ein eherechtSwidriges und zur gänzli¬
chen Scheidung hinlängliches Beginnen ( es
möge nun solches wirklich erwiesener , oder auf
höchsten Verdacht gegründeter Ehebruch , Un¬
zucht anderer Art , bösliche Beriaßung , unbieg¬
same Herzenshartigkeit , oder sonst eine zu ein
oder anderer Gattung geeignete Uebertretung
der Eherechte seyn ) an seinem Ehegatten
brrlchig wird , ohne daß dieser zuvor durch ei¬
gene cherechtSwidriqe Verschuldungen , dem
Andern Anlaß gegeben hat , seines Orts nur
durch menschliche Schwachheit verführt , in
einen jener Fehler zu verfallen , soll der als un¬
schuldiger Theil abgeschiedene Ehegatte befugt
seyn , wegen des mancherlei großen Nachtheils
der ihm durch die Ehetrennung im zeitlichen
zugeht , Vergütung zu forderm

II ) Diese Satisfaktion ( welche daher nie¬
mals als eine Strafe , sondern als eine Civil -
Anfoderung zu betrachten , und nach deren Re¬
geln in zweifelhaften Fallen zu beurtheilen ist )
soll darin bestehen , daß nun der schuldige Theil
aus solcher getrennten Ehe keinen Gewinn zie¬
he , mithin alle eheliche Errungenschaft , die
etwa vorhanden ist , ganz und in allen Fallen ,
dem unschuldigen Theil allein für Eigenthum
zugeschieden werde , ohne deswegen auf den
Fäll , wo statt deren eine Einbuße vorhanden
wäre , ihn von seiner landrechtlichen Thejlnah -

me daran freizusprechen , baß aber auch nebst
diesem gedachter schuidige Theil das Heiraths -
gut oder Wiedcrlage , wofern solche verschrie¬ben waren / und andernfalls , wo dieses nichtwäre , den gten Theil seines eigenrhümlichm ,
eingebrachtcn oder ererbten Vermögens an den
unschuldigen abtrcten solle — welches leztere
nämlich Heirathsgut oder Wiederlage , oder
der vierte Vermögenstheil , wann keine leib¬
liche Kinder des abgeschiedenen schuldlgenTheilS
vorhanden sind , dem unschuldigen ebenfalls
eigenthümlich ; wann hingegen solcherlei Kin¬
der auS der getrennten oder einer vorhergegan¬
genen Ehe am Leben waren , in Gemäßheit
Unsrer Erklärungs - Verordnung vom 2 ) ten
Oktober 1762 nur zur lebenslänglichen , auchln einer zweiten Ehe desselben fortdauernden
Nuznießuiig , mit Verfangenschaft des Eigen¬
thums für jene Kinder , zufällt .

III ) Die Frage , ob nach Beschaffenheit aller
in dem Eheprozeß vorkommenden Umstände ,ein Theil nach obigen Voraussetzungen , als
unschuldiger Theil anzusehen , oder beede als
schuldhaft , in Bezug auf die Anläße , welche
zulezt die Nothwendlqkeit der Trennung des
Ehestandes herbeigesührt haben , zu betrachten
seyen , liegt dem Ehebrecher zugleich mir der
Hauptsache , als unzertrennlichen Theil der¬
selben zu entscheiden in der Maaße ob , daß er
crstenfalls dem unschuldigen Theil die Ausfüh¬
rung seiner landeskonsiitutionSmaßigen An¬
sprache ausdrüklich Vorbehalte , lezternfalls
aber , den — in Absicht der Ehetrennung ge¬winnenden Theil der Ansprache auf landeskon -
siitutionsmaßige Satisfaktion , verlustig er¬
kläre , wobei ihm frei steht , nach Beschaffen¬
heit der Verschuldung , solche ganz oder nur
den die Errungenschaft betreffenden Vorkheil
abzusprechen . So wie daher

IV ) Der Civilrichter niemals in die Frage ,ob und wie weit ein oder andrer Ehegatte als
unschuldiger Theil anzusehen , und daher An¬
sprüche auf Entschädigung zu gründen , befugt
seye ? eingehen kann , und wann je in einer
Ehescheidungs - Urtheil diese Bestimmung un¬
terlaßen worden wäre , die Parthieen , die vor
Ihn kämen , vordcrsamst zu Ausbringung der
eherichterlichen Deklaration an das Ehe «
gerjcht weisen muß , so soll hingegen auch



das Ehegericht niemals ln die Verhandlung
und Liquidation des Betrags gedachter An¬
sprüche , und in die dabei einschlagende Rechts¬
punkte sich mischen , sondern diese je und alle¬
zeit der Eivilgerichtsbchbrde anheim gestellt
bleiben laßen . Uebrigens , damit jedoch

V ) jenes eherlchterliche Erkenntniß über die
Wirkung vorausgegangener Verschuldungen
des gewinnenden TheiiS nicht in eine unbe -
gränzte Willkühr ausarte , so wollen Wir :

a ) Daß nur in den Fällen , wo entweder
der gewinnende Theil vorhin schon auch in
Vergehungen verfallen wäre , die eine Ehe¬
scheidung hatten nach sich ziehen mögen , die
aber der andere Ehegatte ihm nachzesehen und
kondonirt hat , oder wo derselbe auf Klagen
des andern schon vorhin wenigstens zweimal
wegen unchristlichen Ehebetragens von RicG
teramrS wegen zur Ahndung wäre gezogen
worden , er seiner SatisfaktionS - Forderung
ganz für verlustig erkannt werden könne : Daß

b) wo er nur einmal auf diese Art gerügt ,
oder noch gar nicht vor den Richter gezogen ;
doch aber von dem Beichtvater , wenigstens
Jahr und Tag vor dem Vorfall , wegen seiner
SeitS beobachteten unchristlichen Benehmens
gegen den andern zur Besserung fruchtlos wäre
erinnert worden , er blos zmn Anspruch aus
den Vermdgenstheil , hingegen nicht zum al¬
leinigen Bezug der Errungenschaft , fähig er¬
klärt . Endich

c ) daß , wo allenfalls ein schuldhaftes Be¬
tragen des gewinnenden Thcils , daö aber we¬
der vor den Richter gekommen , noch zu ob¬
gedachter belchtväterlichen fruchtlosen Zurecht¬
weisung gediehen , erwiesen werden wollte , sol¬
ches nicht gehört , noch zu einigem Verlust der
Satisfaktion anreichend geachtet werden soll ,
da derjenige , welcher noch keine gesezmäßige
Wege , zur Besserung seines , etwa zu Unord¬
nungen gegen die Ehcpflichten sich hinneigen -
dcn Ehegatten cingeschlagen hat , diese niema¬
len zu Rechtfertigung selbst gegebener Schei¬
dungs - Anläße mir Grund anziehe » kann .

VI ) Da der Scheidung ohnerachtet zuwei¬
len ein Ehegatte , in den vorherigen genauen

.Verhältnissen , worin er mit dem Andern ge¬
standen , Gründe fiuden mag , warum er von
seinem Recht zur Ansprache ans landrechtliche

Genugthuung keinen Gebrauch macht , ffe
dann Niemand als er selbst benrtheilen kann ;
so laßen Wir es in dieser Hinsicht , wenn
gleich diese Ansprache , als eine Rache arh -
mende Forderung von Uns in keine Wege an¬
gesehen wird , dennoch bei dem Inhalt der
Verordnung vom ichen April l/zz bewenden ,
daß nämlich , wenn der unschuldige Theil von
dem eherichterlichen Vorbehalt nicht , durch
Verfolgung seiner Satisfaklions - Ansprache
vor der Eivilbehörde , Gebrauch gemacht , mit¬
hin nicht wenigstens bei dem Richter , Jnvett -
tur - oder Theilungs - Kommissär die Bitte , dar¬
nach daö Vermögen der Ehe auseinander zu
sttzen , eingereicht , noch mehr aber , wann er
auf irgend eine andere erweisliche Art sich mit
dem Abgeschiedenen auseinander gesezt und
verglichen hätte , die Erbe » desselben jene Ver -
gütungsklaae weiter nicht mehr anstellen kön¬
nen . Damit schließlich

VII ) kein Zweifel bei dem Civilrichter ent¬
stehen möge , ob und wann bei allenfalls vor -
kommcndem Widerspruch unter den Parthiee »
vic eherichterliche Entscheidung über Schuld
oder Unschuld getrennter Ehegatten , alö rechts¬
kräftig zum Grund gelegt werden könne ; so
erklären Wir hierbei nach Anleitung des vori¬
gen Herkommens , daß sobald beedc Ehegat¬
ten die Trennung der Ehe sich haben gefallen
laßen , somit auf die eherichterliche Urtheile
hin sich von der häuslichen Zusammcnwohnung
getrennt , oder die etwa vorhin während dem
Prozeß bestandene Trennung stillschweigend
über vier Wochen , von Publikation brr ehe-
richterlichen Urtheile an fortgesezt haben , auch
jener Punktier eherichterliche » Urthel als
rechtskräftig anzusehen seye , indem die Schei¬
dung entweder ganz nach ihrem Gehalt ange¬
nommen , oder mit Bitte , um Wiederdurch -
sicht der Akten , ganz ausgeschlagen werden
muß , und niemals bei Annahme des Haupt¬
punkts , nämlich der Ehescheidung , über jenen
accefförischen Punkt der Schuldhaftigkeit allein
eine Wiederdurchsicht des Eheprozesses ver¬
langt werden kann .

VIII ) Da jedoch der Sinn Unseres Land¬
rechts vorhin für gar zweifelhaft angesehen
worden , auch diese Unsere Verordnung durch
ihre Erstreckung , noch weiter alö ein neues-



Gesez anzusehen ist , so soll solche nur in allen
Sachen , wo die Scheidung erst nach 'Publi¬
kation dieser Verordnung eherichrerlich erkannt
wird , in Anwendung kommen , bei allen zuvor
erkannten Scheidungen aber bleibt es bei dem ,
was richterlich wegen der Satisfaktion erkannt
oder gütlich verabredet ist , oder ferner nach
der Richter und Parthiecn eigenen Ueberzeu -
gung und Wahl gütlich oder rechtlich bestimmt
werden möchte .

Es wird daher dieses zurNachrichtundNach -
achtung öffentlich hiedurch bekannt gemacht .

Nach nun zum größtenTheilbewirkterOrga -
nisarion der nun vereinten kurfürstl . badischen
Lande,unv nach deren Einrheilung in dir drei
verschiedene Landesbezirke der Markgrafschafr ,der badischen Pfalzgraffchafr uud des ober »
Fürsteuthums , haben 8ereiiisiimvs Lleökor
auch in Ansehung der in dielen Landestheilen
ausgestellten Berechnungen die gnädigste An¬
ordnung getroffen , daß ln jedem dieser Lan -
desrheile eine

Provinzial - Kasse
und zwar

Eine für die Markgraf
'
chaft dahier in Karls¬

ruhe unter Besorgung des Kammerraths und
bisherigen Land chreibers Obermüller .

Eine für die Pfalzgraffchafr , jeroch zur Zeit
noch mit Ausnahme der Landvogtei Michels »
berg,zu Mannheim , unter Fortbesorgung des
bisherigen Provinzial - KassterS Lawine .

Sodann
für die zur Pfalzgrafschaft gehörige Landpog -

teiMichelsberg eine dergleichen , oder das bishe¬
rige Iahlamt in Bruchsal , uMer Fvrtbesor -
gung des HofkammerrachS Bifchvff .

Ferner
Eine für das obere Fürstenthum ln Mörs -

bürg , unter Fortbesorgung des HoftathS Leu-
thln bestehen , und diese alle Ueberschüssc der
in die nämliche Provinz gehörigen Partikular -
Verrechnuugen und alle nicht ein einzelnes
Amt , sondern mehrere derselben , oder die ganze
Provinz angehende Einnahmen zu erheben ,
auch alle die ganze Provinz oder mehrere Aem -
ter mir einander angehende Ausgaben zu be¬
streiten , den Ueberschuß aber an die nachbe¬
nannte Generalkasse abzuliefern haben , übri¬

gens unter der Leitung des betreffenden knr »
fürstlichen HofrachSkollegii 2 ten Senats stehen ,und von diesem die nöthige Anweisungen und
respecr . Dekreturen wegen ihrer Einnahmen
und Ausgaben erhalten solle .

In Besorgung der das ganze vereinte Land
angehenden Einnahmen und Ausgaben ist eine

General - Kasse
dahier jn der kurfürstl . Residenz Karlsruhe

unter der Besorgung des KammerrathS und
GeneralkaffierS Obermüller aufgestellt , welche
neben den Urberschüssen sämtl . Provinzialkassen
auch alle andere nicht eine cinz - ine Provinz ,
sondern das ganze Land betreffende Einnah¬
men zu empfangen , und eben so alle , das ganze
Land angehende Ausgaben zu bestreiken hat ,unter der Leitung deS hiesigen kurfürstl . Ge¬
heimen - Rathskollegii stehet , und von diesem
die ndthige Anweisungen und Aahlungsve - fü -
guitgen erhalten wird , daher auch in Zukunft
alle zur Zahlung aus dieser Kaffe geeignete
Zettel und Rechnungen , welche zum Beispiel
die kurfürstliche Hofhaltung , de » Marstall rc.
« »gehen , bei der neu ausgestellten Ober¬
revision zur Prüfung einzurcichen sind , und
von solcher zur diesorrigen Zahlungs -Dekretur
werden aptirt werden . Mannheim den 2oten
Dezember i8oz .

8erenlsii «,u « Lle6kor haben unter dem 7 ten
November d . Jahrs GRN . 6l8z . in Ansehungder Pforzheimcr Holzhandlungs - Gelcllfchaft
Nachstehendes zu verordnen geruhet :

Daß die seither in den badischen Landen rück-
sichtlich des Verkaufs von Holländer - Holz auS
Gemeinds - Waldungen , und des ter obgedach¬ten Compagnie dabei zugesicherreii Vonhells ,
bestandene Verordnung , auf samnuliche Kur¬
lande mit Ausnahme des seiner Lage « ach zum
Holländer - Holzhandel nicht geeigneten oder, ,
Fürstenchums ausgedehnt , und in Gefolgederselben in Zukunft allen Gemeinden der Ver¬
kauf des Holländer - Holzes durch Privatver¬
käufe bei Strafe der Nichtigkeit des ganzen
Geschäfts untersagt seye , und derselbe nur in
öffentlichen , vorher durch daS Provinzialblatt
wenigstens des betreffenden LandeSthcilS zuverkündenden Steigerungen geschehen , dag fer¬
ner bei solchen Steigerungen jedesmal der vor «



her durch oberforstamtlicheAbschätzung zu be¬
stimmende oder der bereits bestehende herr¬
schaftliche Tar zum Grund gelegt , und , so lange
die Holländer - Holzkompagnie zu Pforzheim
ihr Privilegium genießt , das ist bis zum bten
Jäner r813 , wenn kein höherer Erlös als je¬
nes Taxitum in Steigerung zu erhalten seye ,
alsdann das Holz in dem zum Grund geleg¬
ten Anschlag der gedachten Psvrzheimer Hol¬
länder - Holzhaudlungö - Kompagnie überlaßen
werden solle.

Auf die Borstellung der badischen Holzhaitd -
lungs - Gesellschaft in Pforzheim haben 8ere -
r . i (Iimus Elüitor , ZU Vorbeugung der vorge -
tragcnen Iweiveuti stellen , die , unter dem
7ten November dieses JahrS in Betreff des
Holländer - Holzverkaufs auS Kommun - Wal¬
dungen erlaßene Verordnung unter dem28ten
ejusiiem G . R . N . ftzyz . dahin zu erklären gnä -
^ gst geruht , daß in Gemasheit der in der
Markgrafschaft schon früher bestandenen , und
nunmehr auch auf die Pfalzgrafschaft auSzn -
dehnendcn Einrichtuug daö , von den Gemelu -
den verkauft werdende Holländer - Holz nur
alsdann auf Steigerung kommt , wenn die
Gemeinden , oder andere Privat - Eizenthümer ,
wegen besonder » Aussichten eine öffentliche
Versteigerung desselben verlangen sollten,außer¬
dem aber , und mithin in der Regel von ihnen
solches der gedachten Holzhandlungs - Gesell¬
schaft in Pforzheim mittels Privatverkaufs um
de » , von de » Obersorstämtern jedcömal zu
bestimmenden , an die Forstkommissiou von den¬
selben elnzuberichkeaden , und » onSerenifllmo
zu genehmigenden Anschlag zu überlaßen sey .
Mannheim den 2 ' ten Dezember 1803 .

Nachdem der Druk der Obergerlchts -
Ordnung des Kurfürstenthums Baden voll¬
endet , auch schon die Anordnung getrof -
fen ist , daß in Vlm publicatt den Djka -
sterlen und den Landvogtcyen , Oberamtern
und Aemtern dte erforderliche Zahl Erem -
plare also zukomme , daß bei dem Oberhof¬
gericht und den Hofqerichten jedem Rath ein
Ercmplar , und die übrigen zur Kollegial - Bi¬
bliothek , bet den übrigen Dlkasterien den Fisci -
prokuraroren ein Eremplar,und die übrige zur
Kollegial - Bibliothek , bei den exekutiven Lan¬
desstellen aber ad Ada zu geben sind : nach¬

dem auch ferner die Anordnung getroffen ist ,
daß in den Haupt - und Dikasterial - Städten
Mannheim , Heidelberg , Bruchsal , Karlsruh .
Rastadt und Mörsburg Verkaufs -Niederlagen
errichtet werden ; und nachdem demnächst daö
wenige daraus , was auch für die Untergerichte ,
welche die Ordnung im Ganzen nichts angeht ,
verbindlich ist , nach und nach besonders in die¬
sen Regierungsblättern zur allgemeinen Auf¬
merksamkeit aufgehoben werde : so wird dieses
alles mit dem Anhang verkündet , daß mit An «
faug des nächstbevorstehenden Jahres 1804
diese Ordnung allgemein zur Norm diene , und
in verbindliche Kraft übergehe . Mannheim
den 2oten Dezember iZoz .

Se . Kurfürstl . Durchlaucht unser gnädigster
Herr haben auf erstatteten Vortrag der Sani «
tacS - Kommission , in Betreff der Schuzpocken -
Impfung , zu verordnen gnädigst geruht :

Wir Carl Friedrich von Gottes Gna¬
den , Markgraf zu Baden und Hochberg , des
heil . röm .RctchS Kurfürst , Pfalzgrafbei Rhein ,
Fürst zu Konstanz u . f. w . Haben aus den UnS
vorgelegten Berichten und tabellarischen Ueber -
sichten über die in Unfern Landen veranstalte¬
ten Impfungen der sogenannten Kuh - oder
Wchuzpockcn mir höchster Zufriedenheit ersehen ,
wie die meisten Physici , Medicinä Practici ,
Wund - und Hebärzre sich mit allem Eifer dem
Geschäfte der Kuhpocken - Impfung unterzogen
haben , und wie ihre diesfallsige rühmlicheBemü -
hungen mir dem erwünschten Erfolg gekrönt
worden , so sehr Wir nun auch durch diese Er -
fahrunzcn immer ^ nehr von dem wehllhällgcn
Vermögen dieser Schuzpocken gegen die natür¬
lichen Menschenblattern zu sichern , überzeugt
wurden : und daher die allgemeinere Verbrei¬
tung dieser Kuhpocken - Impfung gerne sehen
würden , so sind Wir doch noch zur Zell nicht
gemeint , nach dem Antrag einiger Aerzte die¬
sem Unser « Wunsche Gesetzeskraft zu erthci -
len , um so mehr , als Wir noch nicht volle
Gewißhell haben , ob die Schuzkraft der Kuh ,
pocken für die ganze Lebensdauer , oder etwa
nur auf mehrere Jahre hinaus sich erstrecke ,und wollen Wir Uns inzwischen noch damit
begnügen , immer mehrere Erfahrungen dar¬
über anstelle » zu laßen ; zu dem Ende wir »



sammtlicheu Physikaten Unserer Kurlande hie-
mit aufgegeben , auch ln Zukunft mit der
bisherigen Sorgfalt sich diesem Geschäfte zu
unterziehen , nicht zu gestatten , daß andere als
mit wirklicher Erlaubniß zu Practiciren ver¬
sehene Aerzte , sodann angestellte Wund - und
Hebarzte , ( keineswegs aber gewöhnliche Bar¬
bierer oder andere Personen ohne ihre specielle
Aufsicht und Verantwortlichkeir ) Schuzpok -
keu - Impfungen vornehmen mögen , und nach
Maßgabe vorliegender Verordnung jedesmal
mit dem Schluß des JahrS ihre Berichte nebst
angefügten tabellarischen Uebcrsichten über die
Anzahl der in ihrem Distrikt geimpften , die
Jmpfärzte , und was sich besonders merkwür¬
diges sowohl im Verlauf der Kuhpocken als
„ ach solchem und hauptsächlich in Absicht der
Schuzkraft derselben gegen Menschenblattern
ergeben , vorzüglich wegen dem lcztern auch
mit stätem Rückblick auf die schon vor meh -
rern Jahren geimpfte Personen einzusenden ,
wobei es ihnen unbenommen bleibt , in Fallen ,
wo Menschenpocken in einem Orte herumge »
hen sollten , daselbst und noch in den zunächst
angranzenden Ortschaften ihre Impflinge mit
Menschenblattern zu inoculiren , jedoch mir
der ndlhigen Vorsicht , daß durch solche keine
Verbreitung dieses Uebels entstehen möge , um
sich und das Publikum auch auf diese Art
von der Schuzkraft der Kuhpocken zu über¬
zeugen . Wir würden denen , bei allen jenen
Meticinal - Personen , denen Wir die Kuh¬
pocken - Impfung gestatten , vorauszusctzen -
Len und aus ihren Berichten ohnedieß schon
erwiesenen Einsichten und Kenntnissen zu na¬
he treten wenn Wir sie mit Vorschriften ver¬
sehen wollten , über die beste Art die Impfung
zu verrichten , den Verlauf der Krankheit ,
die Kennzeichen der ächten und » nächten .Kuh¬
pocken , den Zeitpunkt , wann die Lymphe zur
sichern Mitkbeilimg an andere Impflinge die
gehörige Relfe erlangt habe , und andere schon
allgemein bekannte Sachen . nur wellen Wir |
bewi rken , daß allgemein , laut der ärztlichen
Berichte eine wildere Jahreszeit der Impfung
vorzüglich günstig gewesen , und daß mehrere
leichte Stiche mit der Lanzette deren Spitze
mit Kuhpocken Lymphe belegt war , unter die
Oberhaut des Oberarms angebracht , unter

allen Verfahren bei der Impfung am sicher¬
sten und zweckdienlichsten gewesen , daher Wir
auch solches vorzüglich hiemit anempfehlen ,und da übrigens auch hier , wie allerwartsdle
Impfungen

'
von Arm zu Arm , oder wenig¬

stens doch mit nicht veralteter wohlverwahr¬ter Lymphe stets de» sichersten Erfolg gehabthaben , so sind wo möglich solche anzuwenden ,und haben Wir Uns daher auch gnädigst ent¬
schlossen » in jeder der 3 Hauptstädte UnsererKurtande , CarlSruhe , Mannheim und Mörö -
burg eine Jmpfanstalt errichten zu lassen , in
welcher unausgesetzt einige Kinder vorhanden
seyn werden , die mit Kuhpocken behaftet sind ,und von welchen jederzeit frische zur gehöri¬
gen Zeit gesammelte und sorgfältig verwahrte
Lymphe zum Versenden vorzüglich an Unsere
Aerzte , auf Begehren vorräthig seyn werden .Wir versehen Uns übrigens zu allen Medi »
cinä Practicis , angestellte » Wund - und Heb¬
ärzte » , die sich mit Impfung der Kuhpocken
abgeben , daß sie ihre Beobachtungen über
alle von ihnen geschehene Impfungen vor
dem Schluß des Jahres dem sie betreffenden
Physikus zustcllen werden , damit solcher sie
seiner zu verfertigenden Tabelle einverleiben ,und somit alles was auf die Kuhpocken in sei¬
nem Physicats - Distrikt Bezug hat uud da¬
bei geschehen ist , alljährlich Unserer Sanitätö »
Commission einzusenden vermögend seie.

Wir Carl Friedrich von GotteS Gna¬
den , Markgraf zu Baden und Hochberg , deS
heil . rbm . Reichs Kurfürst , Pfalzgraf bei
Rhein , Fürst zu Constanz u. s. w .

haben Uns durch Vorlegung der Berichte
und Tabellen Unserer Aerzte über den Erfolg
der Kuh - oder Schuzpocken - Impfungen ln
Unfern Landen mit Wohlgefallen überzeugt ,
daß diese wvhlthätige Erfindung bei mehr als
yooo Kindern ist angewendet worden , daß
lelbst erwachsene , ganz alte und schwangere
Personen sich dieser Impfung unterzogen ha¬
ben , und daß alle mit einer nur sehr leichten
aa z unbedeutenden Unpäßlichkeit davon ge¬
kommen , daß bei keinem derselben ein blei¬
bender Schaden an einem Glied des Körpers
oder eine sonstige Kränklichkeit davon zurückge¬
blieben , daß vielmehr schwächliche Kinder nach



solche ? stärker und gesunder geworden , daß
keines der Geimpften , bei dem die Impfung
gehörig angeschlagen hatte , von den natürli¬
chen Menschenblattern befallen worden , selbst
wenn es in der unmittelbarsten Berührung
und engsten Verbindung mit Blatternkranken
von der bösartigsten Gattung sich befunden
hatte ; es reihen sich daher diese in Unfern
Landen gemachte Erfahrungen an jene unzäh¬
lige in andern Landen an , welche eben diese
glückliche Erfolge beurkunde » , und somlr ge¬
ben sie Uns einen sogroßen Beweis von der
Schuzkraft dieser sogar nie gefährlichen Kuh -
pocken gegen jene oft so verheerende Pest der
Menschenblattern , daß Wir die allgemeine
Verbreitung dieses wvhlthatigen Mittels für
Unsere getreue Unterthanen nicht genug wün¬
schen können , da Wir jedoch noch zur Zeit
nicht gemeint sind , die Freiheit eines jeden
hierin » zu beschränken , so würden Wir mit
größtem Wohlgefallen bemerken , wenn El¬
tern aus eigenen Ueberzeugungen ihre Kinder
durch dieses Mittel vor der Gefahr der natür .
llchen Blattern sichern wollten , und haben
Wir daher das gnädigste Zutrauen zu Unfern
sämmtlichen geist - und weltlichen Vorgesez -
ten , sie werden nicht nur dem rühmlichen Ei¬
fer jener Aerzte , denen Wir die Erlaubniß
zur Betreibung der Kuhpocken - Impfung er -
theilt haben , keine Schwierigkeiten bei Aus¬
übung dieses Geschäfts in den Weg legen , son¬
dern vielmehr sie darinn möglichst unterstüz -
zen , und allen ihren Einfluß bei ihren Unter¬
gebenen und Kirchspiels - Kindern dahin ver ,
wenden , ihnen das Wohlthätige dieser Ent¬
deckung recht an das Herz zu legen , mit gu¬
tem Beispiel allenfalls selbst voran zu gehen ,
und besonders die vorgefaßten Meinungen
und oft religiöse Vorurthetledurch Gegengrün¬
de aus der Vernunft und Religion zu beneh¬
men suchen , mithin ihnen die Ueberzeugung
zu verschaffen , dieses von der göttlichen Vor¬
sehung geschenkte Mittel auch dankbar zu be¬
nutzen . Sollten sich übrigens Gerüchte ver¬
breiten , welche dem Jmpfgeschafte nachthei -
lig seyn dürften , so erfordert ihre Pflicht die
Wahrheit derselben möglichst und durch eige¬
nen Augenschein zu ergründen , sofort bei ge¬

gründeten Ursachen dke nörhigen Anzeigen andas Physikat zuMachen , bei auSaestreuten fal »
schen,Gerüchten aber und vorsätzlich boshaften
Verläumdungen der guten Sache den Verbrei¬
ter derselben zu erforschen suchen , und ihnder betreffenden Obrigkeit zur gebührenden
Bestrafung bekannt zu machen .

Mannheim , den 20 . Dec . ihoz .

Vorsicht bei der Veschneidung der Juden -
Knaben .

Nachdem man durch häufige Erfahrungenund eingezogene Berichte der Aerzte überzeugtwordenmit wie wenig Vorsicht und artisti »
scher Kcnntniß oft die Beschneidung der Ju -
den -Knäbiein verrichtet werde , so , daß nichtselten tödtliche , oder den menschlichen Kör »
per auf immer schwächende Verblutungen ent¬
stehen , dke Abhelfung dieses Gebrechens auchum so mehr in die mediclulsche Polizei ein¬
schlägt , als solches ohne Stdhrung der reli¬
giösen Gebräuche der jüdischen Kirche möglichist , und selbst erfahrne und gelehrte Rabiner
bestimmter « Unterricht für die Unwissende »,und gesezliche Vorschrift deßhalb wünschen , so
befehlen Wir hierdurch Unftrn sämmtlichenOber - und Acmter » , künftighin keinen neu -
auftretenden Beschneider zu dulden , noch we ,
Niger ihn einen Beschneldungs - Akt vorneh¬men zu lassen , der nicht vorher gehörig vom
Physikat geprüft und approbirt seye , wie ermit gehöriger anatomischer und physiologi¬
scher Kenntniß ohne der Gesundheit eines
Knableins zu schaden , eine Veschneidung vor - ■
zunehmen habe . Verordnet in Kurfürstlicher .Sanltärs - Commission , Carlsruhe den 29 .Nov . ihoz .

General - Verordnung an sämmtliche Gber -
nnd Aemter der kurfürstl . badischen
Lande , de dato Karlsruhe den 3 . Dec .
1803 . die Abschieds - Gesuche der Solda - .ten betreffend .

Sämmtliche Ober - und Aemter werden hiemit
angewiesen , ihre bisher einzeln hieher erstat¬
teten Berichte über die Abschieds - Gesuche der
Soldaten , welche durch deren Eltern oder
Verwandte erngerricht werden , künftig alle



zusammen auf den iste » Oktober jeden Jah¬
res , also kurz vor der aufs Spatjahr festze -

sezten allgemeinen Verabschiedungs - Zeit ohn -
mittelbar an die Kommandeurs , unter wel '

chen die Soldaten stehen , einzusenden , und
nur in Fällen , welche eine frühere Verabschie¬
dung vhnumgängktch nöthig machen in der

Zwischenzeit hieher zu berichten .
Kurfürstlich Badische Kriegs - Commission .

8erenistim 'i8 Lletior haben durch die höch¬

ste Entschließung vom 2ten Dec . die für die

altbadlschen Lande seit dem Jahr 177z beste¬

hende Verordnung , wornach von dem konfis -

cirten Vermögen eines Deserteurs von der

Infanterie 150 fl.
von einem berittenen Kavalleristen 420 fl .
und von einem unberittenen 250 fl.

zur Werbkasse entrichtet werden mäßen , auch
auf die gesammten neu acquirlrten Lande ,
mit alleiniger Ausnahme des ursprünglich
rheinpfälzischen Antheils , wo das ganze kvn-

stscirte Vermögen der Deserteurs wie bisher

zur Militär - Walsenkasse gezogen werden soll,
auszudehnen geruhet . Mannheim den ibten

DecemberiZoz .
Kurfürstlicher Hofrath der badischen Pfalz ,

grafschaft .
Vät . Fuchs .

pwovinzial - Verordnung .
Nach eingekommener höchster Entschlie¬

ßung solle den Ausländern das Hausiren mit
Stein - Geschirr , so wie die Haltung eigener
Niederlagen außer den Meß - und Jahrmärk¬
ten , nicht mehr gestattet werden , sondern
dieses lediglich den Landcscinwohner erlaubt

seie . Die kurfürstliche La - dvogteien haben

dieses den betreffenden Aemtern zu eröffnen ,
um auf die Handhabung dieser Verordnung
gehörig wachen zu laßen , die Kontravenien¬
ten aber mit einer Strafe von io Rrhlr . in
verkommenden Fäll n zu belegen . Mann¬
heim den gten December 1803 .
Kurfürstlicher Hofrath der badischen Pfalz¬

grafschaft .
Vdt. Ullmicher .

iflerichrliche Aufforderungen
Da die Gebrüder Hoffaktvren Goitschalck

und Jsaac Mayer wegen Dcrtheilung der Hln -
terlaßenschaft ihreö verstorbenen Vaters , des
Oberhoffaktor Mayer EliaS , zu wissen verlan¬
gen , wer allenfalls an denselben eine rechtliche
Federung aufzustellen habe , und zu dem Ende
um öffentliche Ladung gedeihen haben ; als
werden alle und jede , welche an gedachte Ver -
laßenschast Irgend einen rechtlichen Anspruch
zu haben vermeinen , hiemit vorgeladen , solchen
vor dem kurfürstlichen Hofgericht unter einer
Frist von 6 Wochen rechtlich ein - und auszu -
führen , oder zu gewärtigen , daß ansonst auf
erfolgendes .Anrufen dieselbe zum ewigen Still¬
schweigen verwiesen werden sollen . Mann¬
heim den rgten Dezember r8oz .

Kurfürstlich badisch - rheinpfälzisches Hof ,
gerlcht .

Fhr . von Hacke.
Stein .

Denjenigen , welche einen Anspruch aufdlr
Verlaßenschaftsmaffe des verlebten geheimen
Rathen und Dechanten des Stifts St . Ger¬
man zu Speyer , Hcr ;n Kalt , zu machen sich
berechtigt glauben , wird hiemit zu Einbrin¬
gung ihrer Forderung bei der dahier ernann¬
ten Jnventurkommission eine Frist von 4 Wo »
chon unter dem Nachtheil anberaumt , daß
ansonsten ohne weikerS das rükgelaßene Ver¬
mögen an die Erben verabfolgt werken solle .
Bruchsal am 2Otcn Dezember 1823 .

Von gemeinschaftlicher Inventur Koni -
missivus wegen .

Mötsch.
Diejenige , welche a »S Irgendeinem Grun¬

de die Berlagsns hast der verlebten Frau Haupt¬
mann Stähler dahier anzusprechen gedenken ,
werden vorqeladen , ihre diesfallsiqe Ansnche
binnen 6 Wochen nnerstrcklicher Frist a dato ,
unter dem Nachtheil , daß sie nicht mehr ge¬
hört werden , bei der anqeordneren Mllitar »
Kommllsion in der großen Kasserne dahier ,
einzubringen . Heidelberg am 2Zten Novem -
der 1803 .

Von kurfürstlich badischer Militär- Kom»
missions wegen,

von Schmidt , Major.
(Hiebei eine Beilage )
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